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BETREFF Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

HIER Anerkennung von Hochschulabschlüssen in Visumverfahren 
BEZUG Ihre Anfrage vom 19.06.2020, Eingangsbestätigung vom 

24.06.2020 
ANLAGE - 

GZ 505-511.E IFG 265-2020 (bitte bei Antwort angeben) 
 

Berlin, 30.06.2020 
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auf Ihre o.g. Anfrage vom 19.06.2020 nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) teile ich 

Ihnen folgendes mit: 

Hochschulzeugnisse sind zwar keine Personenstandsurkunden, in den meisten Fällen aber 

öffentliche Urkunden.  

Grundsätzlich entscheidet jede deutsche Behörde, der eine ausländische öffentliche 

Urkunde vorgelegt wird, unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls, ob die 

Urkunde ohne näheren Nachweis als Echt angesehen werden kann (vgl. § 438 Abs. 1 

ZPO). 

Der Beweis der Echtheit eine Urkunde kann mit der Legalisation oder Apostille geführt 

werden (vgl. § 438 Abs. 2 ZPO).  Nähere Informationen, welches Verfahren für den 

jeweiligen Herkunftstaat der Urkunde gilt, finden sich auf der Webseite des Auswärtigen 

Amts unter 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/konsularinfo/internationaler-

urkundenverkehr#content_1 

Auswärtiges Amt, 11013 Berlin 
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Für die Anerkennung eines ausländischen Hochschulabschlusses im Visumverfahren sind 

neben der Echtheit der Urkunde noch weitere Kriterien maßgeblich. Informationen dazu 

finden Sie im Visumhandbuch des Auswärtigen Amtes unter dem Stichwort „Anerkennung 

ausländischer Abschlüsse“ unter: 

https://www.auswaertiges-

amt.de/blob/207816/e70e66c715d4dafd0f1bd7f8585b0e53/visumhandbuch-data.pdf 

Weiterführende Informationen zum Thema Anerkennung finden Sie auch unter: 

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/fachkraefte.php 

 

Dieses Schreiben ergeht kostenfrei. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung): 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Auswärtigen Amt in Berlin oder Bonn erhoben werden. 

 


